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                                                B e k a n n t m a c h u n g 
 
                                           von Denkmalbereichsatzungen 
 
 
       
  Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes der Denkmalbereichsatzung  
 
   für den historischen Ortskern Beyenburg 
 
                             vom 04.11. 2013 bis einschließlich 04.12.2013 
 
 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.09.2013 die erneute öffentliche 
Auslegung des Entwurfes der „Denkmalbereichsatzung für den historischen Ortskern 
Beyenburg“  beschlossen. 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst den historischen Ortskern Beyenburg  wie in § 4 des 
Satzungsentwurfes und in Anlage 1 (Plan mit Darstellung des Satzungsbereiches in zwei 
Panteilen, Maßstab 1:1250) dargestellt. 
 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau - Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C 078 während der Dienststunden, und 
zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:30 Uhr 
 (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau - Eingang Große Flurstraße), 
Ebene 1, Raum C 127, vorgebracht werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 
Denkmalbereichsatzung unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO - Normenkontrollverfahren ) unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die während der öffentlichen 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
lch  bestätige, dass 
 
-   der erneute Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
-   alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
 worden sind und 
-  der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungs- 
 beschluss des Rats der Stadt übereinstimmt. 
  
Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 30.09.2013 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs.6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 Wuppertal, den 23.10.2013 
 
gez. 
 
 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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